
GEMEINDE OVELGÖNNE        Ovelgönne, 13.11.2020 
Bürgermeister 

Drucksache Nr. 
 

101/2020 
 

 

Verwaltungsvorlage 
 

Entscheidung durch      VA  Rat/öff.  Rat/nichtöff.  
        

 
 

über   Sitzung Nr. Datum 

Ausschuss für Finanzen und Personal 20 30.11.2020 

Verwaltungsausschuss 46 07.12.2020 
 
 

Federführende Dienststelle Nr.  Verfasserin / Verfasser der Vorlage Zeichen 

Zentrale Dienste und Finanzen 
 

I Kay Blankenstein  

 

Mitzeichnung Amt I    

 Datum 

Zeichen 

12.11.2020    

 
 
 

Betreff 
 
 

Beschlussfassung über die Wahlleitung zur Kommunalwahl 2021 

 

I. Beschlussvorschlag 
 

Der Rat der Gemeinde Ovelgönne beschließt, dass die Allgemeine Vertreterin Rena Oldigs die Wahlleitung für die 
Kommunalwahl übernimmt. Die stellvertretende Wahlleitung übernimmt der Wahlsachbearbeiter Kay Blankenstein.  

 
 

II. Begründung 
 

Gemäß § 9 Niedersächsisches Kommunalwahlgesetz ist Gemeindewahlleitung der Bürgermeister. Da der Bürger-
meister möglicherweise für die Direktwahl kandidiert, ist vorsorglich eine andere Wahlleitung zu benennen.  
 
Wenn dies der Fall ist, rückt an die Stelle des Bürgermeisters als Wahlleitung nicht ohne weiteres seine Allgemeine 
Vertreterin, sondern die Vertretung muss eine/-n Wahlleiterin/Wahlleiter berufen.    

 
 
 
 
Christoph Hartz  


